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Vorwort 

Als Reaktion auf die Instabil ität der Reichsregierungen in der Wei-
marer Republik ist mit den Art . 67, 68 GG der Versuch unternommen 
worden, die Stellung der Regierung zu stärken und sie vor „negativen" 
Mehrheiten im Parlament zu schützen. Die Auseinandersetzungen dar-
über, ob sich diese verfassungsrechtliche  Neuschöpfung bewährt hat, 
dauern bis heute an. Dabei fäl lt auf, daß wesentliche Aspekte vielfach 
nur unzureichend ermittelt worden oder für die verfassungspolitische 
Einschätzung folgenlos geblieben sind. Das gi l t namentlich für den 
Einfluß von Art . 54 WRV auf das häufige Scheitern der Reichsregie-
rungen in der Weimarer Republik und für die Wirkungsweise der Art . 
67, 68 GG in der politischen Praxis der Bundesrepublik. 

Diese Arbeit versucht einen Beitrag zur Klärung der damit ver-
bundenen Fragen zu liefern. Sie greift  Überlegungen aus meiner Dis-
sertation „Vertrauenserfordernis,  Mißtrauensvotum und parlamenta-
risches Regierungssystem" auf und führt  sie vor dem Hintergrund des 
sich verschärfenden Problems weiter, i n welchem Maße das parlamen-
tarische Regierungssystem in der Lage ist, angesichts sich ändernder 
politischer Konstellationen den daraus resultierenden Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Für Anregungen und konstruktive K r i t i k danke ich Herrn Prof.  Dr. 
Bernd Günter, Karlsruhe, Herrn Prof.  Dr. Christoph Müller, Berlin, 
Herrn Regierungsdirektor Dr. Volkhard Riechmann, Düsseldorf,  und 
nicht zuletzt meiner Frau. 

Berlin, im Mai 1981 
Edmund  Brandt 
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Einführung 

I . Problembestimmung und Gang der Arbeit 

Die Frage, ob die westlichen Staaten überhaupt noch regierbar sind, 
ist i n den letzten Jahren zu einem der zentralen Themen politischer 
und wissenschaftlicher Diskussionen geworden.1 Ausgehend von der 
Beobachtung, daß der Staat mi t einer ständig zunehmenden Zahl von 
Aufgaben belastet wird, richtet sich das Interesse nicht zuletzt darauf, 
wie das parlamentarische Regierungssystem auf diese Anforderungen 
reagiert. Isensee2 fragt sogar ausdrücklich, ob das System der parla-
mentarischen Demokratie, wie es das Grundgesetz vorsieht, den Auf-
gaben der Gegenwart gewachsen sei. Aus mehreren Gründen können 
daran in der Tat Zweifel bestehen. 

Der hohe Grad gesellschaftlicher Differenzierung,  die Zunahme von 
gegenseitigen Abhängigkeiten, das Angewiesensein auf externe Inter-
vention haben dazu geführt,  daß staatliche Instanzen sich nicht mehr 
im wesentlichen darauf beschränken, Ordnungsfunktionen wahrzuneh-
men, sondern in vielfältiger Weise in immer neuen Bereichen tätig 
werden, diese gestalten und darin Verantwortung übernehmen. Die 
zunehmende Komplexität der lösungsbedingten Probleme läßt es 
fraglich erscheinen, ob das traditionelle parlamentarische Regelungs-
instrument, das abstrakt-generelle Gesetz, als Steuerungsmittel noch 
ausreicht. Das Parlament stößt an die Grenzen seiner Leistungsfähig-
keit ; es entstehen neuartige bürokratische Organisationen, die die par-
lamentarische Willensbildung zu unterlaufen drohen.3 

1 Aus der L i teratur zu diesem Thema seien genannt: Leisner,  Demokratie, 
1979; Kielmannsegg,  Nachdenken über die Demokratie, 1980; Der überfor-
derte schwache Staat, 1979; Überforderte  Demokratie? 1978; Regierbarkeit, 
Band 1, 1977, und Band 2, 1979; Sontheimer,  Ist unsere Demokratie über-
fordert?,  in : Aus Pol i t ik und Zeitgeschichte 50/1977, S. 3 ff.;  Zur Regierbar-
keit der parlamentarischen Demokratie, 1979; Noack,  Ist die Demokratie noch 
regierbar?, 1980. Kommentierend Offe , „Unregierbarkeit", in : Stichworte 
zur »Geistigen Situation der Zeit4. l .Band , 1979, S. 294 ff.  Vgl. auch die syste-
matische Durchdringung des Problemkreises bei Lehner,  Grenzen des Regie-
rens, 1979. 

2 Isensee, Regierbarkeit i n einer parlamentarischen Demokratie, in : Zur 
Regierbarkeit der parlamentarischen Demokratie (FN 1), S. 15 ff.  (19). 

3 Oberreuter,  Kann der Parlamentarismus überleben? 1977, S. 17 ff.,  nennt 
drei Tendenzen, die nach seiner Auffassung  die Parlamente einem aktuellen 



16 Einführung 

1. Anforderungen an das parlamentarische Regierungssystem 

Von dieser Entwicklung ist nicht nur die Gesetzgebungsfunktion des 
Parlaments betroffen,  sondern auch seine Kontrol l funkt ion: 4 Je weni-
ger das Parlament in der Lage ist, seine Steuerungsleistung zu erbrin-
gen, um so mehr wächst die Notwendigkeit, Regierung und Verwaltung 
zu überwachen, von denen zunehmend die wesentlichen Handlungs-
und Steuerungsimpulse ausgehen. Geschieht dies nicht, entsteht die 
Gefahr,  daß gerade das Staatsorgan geschwächt wird, das als einziges 
unmittelbar demokratisch legit imiert ist und von dem die übrigen 
Staatsorgane ihre Legitimation ableiten. 

Unter diesen Voraussetzungen kommt den Einwirkungsmöglichkei-
ten, die das Parlament gegenüber Regierung und Verwaltung besitzt, 
eine wesentliche Bedeutung zu. Ihre Ausgestaltung entscheidet dar-
über, ob es seine Aufgaben erfolgreich  zu erfüllen vermag. Daraus 
folgt: 

1. Die Reduzierung von Einwirkungsmöglichkeiten ist nur dann ver-
tretbar, wenn es besondere Gründe dafür gibt. 

2. Die vorhandenen Einwirkungsmöglichkeiten sind ständig daraufhin 
zu überprüfen,  ob sie tatsächlich zur Sicherung bzw. Stärkung der 
Stellung des Parlaments beitragen können. Ist dies nicht der Fall, 
müssen neue Handlungsinstrumente geschaffen  werden. 

Verfolgt man die deutsche Verfassungsentwicklung seit der Wei-
marer Zeit unter dem Gesichtspunkt, welche Einwirkungsmöglichkeiten 
auf Regierung und Verwaltung dem Parlament eingeräumt werden, 
so ergibt sich folgendes Bi ld:5 

Problemdruck aussetzen: 1. den Kommunikat ions- und Partizipations-
anspruch spontaner und organisierter Gegenmächte, 2. die wachsende Be-
deutung von Sachverstand und Technokratie und damit verbunden den 
Machtgewinn von Regierung und Verwaltung, 3. den als Folge staatlichen 
Aufgabenzuwachses zunehmenden Konsensbedarf  angesichts labiler Mehr-
heitsverhältnisse. Vgl. dazu auch Frey,  Pol i t ik vom Geiste der Bürokratie, in : 
Verwal tung und Planung i m Wandel, 1979, S. 17 ff.;  Bücker,  BayVBl. 1980, 
S. 748 ff. 

4 I n Anlehnung an Bagehots klassischer Funktionsauftei lung (Bagehot, 
The English Constitution, 1872) hat es sich eingebürgert, den Parlamenten 
i n den modernen parlamentarischen Regierungssystemen folgende Aufgaben 
zuzuweisen: 1. die Wahl funkt ion (elective function), 2. die Ar t iku lat ions-
funkt ion (expressive function), 3. die In i t ia t iv funkt ion (teaching function), 
4. die Kontro i funkt ion (informing function) und 5. die Gesetzgebungsfunk-
t ion (legislative function). Vgl. dazu auch Thaysen,  Parlamentarisches Regie-
rungssystem in der Bundesrepublik Deutschland, 1976; Schneider,  AöR 105 
(1980), S. 4 ff.;  Variat ionen und Erweiterungen dieser Funktionsbestimmun-
gen finden sich bei Widder,  Parlamentarische Strukturen i m politischen 
System, 1979, S. 350 ff. 

6 Vgl. die Zusammenstellung bei Rausch, Bundestag und Bundesregierung, 
1976, S. 286 ff.;  Friedrich,  DVB1. 1980, S. 505 ff. 
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— Die Kontrollrechte, mi t deren Hilfe das Parlament Einblick in die 
Regierungs- und Verwaltungstätigkeit nehmen kann, sind im 
Grundgesetz im Vergleich zur Weimarer Reichsverfassung erweitert 
und verstärkt worden. 

— Bei der Bestellung der Regierung hat sich erst unter dem Grund-
gesetz eine parlamentarische Lösung insofern durchgesetzt, als der 
Bundestag den Bundeskanzler wählt. Hier in ist eine beträchtliche 
Stärkung des Parlaments zu sehen. Allerdings w i rd nur der Bun-
deskanzler gewählt, nicht aber die Bundesminister. Diese gelangen 
ohne Zutun des Bundestages in ihr Amt. 

— Im Vergleich zum Reichstag hat der Bundestag viel weniger Mög-
lichkeiten, die Regierung zu stürzen. Mißtrauensvoten gegenüber 
Bundesministern sind nicht zulässig; der Bundeskanzler kann nur 
durch die Wahl eines neuen Kanzlers gestürzt werden. 

Speziell die dramatische Veränderung der Mißtrauensregelung ist 
ein „Ergebnis des ,Traumas' der Endphase der Weimarer Republik . . . , 
unter dessen Eindruck die Väter des Grundgesetzes zweifellos stan-
den"6. Der Parlamentarische Rat wollte mi t dieser Regelung häufige 
Regierungskrisen ausschalten; über eine stabile Regierung sollte die 
Stabilität des politischen Systems insgesamt erreicht werden. 

Innerhalb eines Spektrums möglicher organisatorischer Lösungen 
wurde damit eine Gewichtsverlagerung zugunsten der Regierung vor-
genommen, bei der deren Bestandssicherung eindeutig den Vorrang 
vor den Eingriffsrechten  der Volksvertretung besitzt. Dieser Vorgang 
wi r f t  mehrere Fragen auf, denen hier nachgegangen werden soll. 

— Die nächstliegende ist die, ob das Ziel des Parlamentarischen Rates, 
gerade mit Hil fe einer stabilen Regierung ein stabiles politisches 
System zu schaffen,  erreicht worden ist. 

— Daran schließt sich die Frage nach möglichen Nebenkosten an. Es 
muß geklärt werden, welche Auswirkungen die Veränderungen auf 
die Wahrnehmung der Parlamentsfunktionen gehabt haben. 

— Aus den Ergebnissen lassen sich möglicherweise Folgerungen für 
die Auslegung der Art . 67, 68 GG ableiten.7 

6 Domes, Regierungskrisen in Bund und Ländern seit 1949 und die Funk-
t ion des konstrukt iven Mißtrauensvotums, in : Res Publica, 1977, S. 53 ff.  (56). 

7 Nicht untersucht wi rd, wie in anderen Ländern mi t parlamentarischem 
Regierungssystem verfassungsrechtlich  auf Regierungskrisen reagiert wi rd. 
Vgl. dazu umfassend von Beyme,  Die parlamentarischen Regierungssysteme 
in Europa, 1973, S. 623 ff.,  und speziell zu Österreich Widder,  Organisations-
probleme i m parlamentarischen Regierungssystem, 1977, S. 80 ff. 

2 Brandt 


